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Praxishilfe

ZeSo 6/2002

Sozialhilfe wihrend Spital- oder Kuraufenthalten

Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richlinien

Die 54-jahrige Frau F. ist seit einigen
Monaten auf Sozialhife angewiesen. Sie
ist seit langem arbeitslos und — obwohl
sie immer wieder einen Zwischenver-
dienst hatte — seit einiger Zeit bei der
Arbeitslosenversicherug — ausgesteuert.
Sie lebt allein in einer Zweizimmerwoh-
nung, fur die sie 900 Franken Miete be-
zahlt. Beim Fensterputzen in ihrer Woh-
nung stirzte sie so unglicklich, dass sie
sich eine Schenkelhalsfraktur zuzog.
Dies hatte einen langen Aufenthalt im
Spital und anschliessend in einem Re-
habilititszentrum von insgesamt acht
Wochen zur Folge. Die Krankenkasse
kommt fiir diese Kosten auf. Der Sozial-
dienst karzte in der Folge den Grund-
bedarf I ab dem 8. Tag Spitalaufenthalt
um 20 Franken pro Tag mit der Begriin-
dung, dass in dieser Zeit keine Auslagen
fir Nahrung, Getrinke usw. angefallen
seien.

Beurteilung

Bei Personen, die vortibergehend in sta-
tionaren Einrichtungen wie Spitiler,
Rehabilitationszentren usw. weilen mus-
sen, fallen die Nahrungskosten weitge-
hend weg, aber die fixen Kosten, die
auch im Grundbedarf enthalten sind,
laufen zum grossten Teil, wenn auch teil-
weise  reduziert  weiter  (Energie-
verbrauch, Grundgebtihr Telefon/Ra-
dio/TV, Korperpflege, Bekleidung,
Versicherungen, Auslagen wie Coiffeur
usw. ). Weiter fallen wahrend des Aufent-
haltes im Spital respektive in der Rehabi-
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litationsklinik Nebenkosten an fir Tele-
fongesprache, fir Getranke, Wasche,
Auslagen in der Cafeteria, die separat in
Rechnung gestellt werden. Zudem mus-
sen Personen, die nicht mit einem ande-
ren Familienmitglied in einem Haushalt
leben, 10 Franken pro Tag bei einem
Aufenthalt im Spital bezahlen. Kapitel
B.2.5 der SKOS-Richtlinien ist im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar, da sich
dieser auf bediurftige Personen bezieht,
die sich dauernd in einer stationdren
Einrichtung authalten.

In der Praxis wird bei einem stationa-
ren Aufenthalt der Grundbedarf in der
Regel nach 8 bis 10 Tagen gekiirzt. Allge-
mein gultige Richtlinien fur solche Kiir-
zungen sind nicht sinnvoll, die indivi-
duellen Lebensumstinde sowie die Art
und die voraussichtliche Dauer des sta-
tionaren Aufenthaltes sind zu beachten,
wenn der Grundbetrag gekiirzt werden
soll. Im vorliegenden Fall erscheint uns
eine Kurzung um 20 Franken pro Tag zu
hoch. Die Kosten, die Frau F. wahrend ih-
rem Klinikaufenthalt «einspart», belau-
fen sich etwa auf 300 Franken pro Monat.
Zu prufen ware, ob in einem solchen Fall
zu Beginn des stationdren Aufenthaltes
mit dem Klienten oder der Klientin die
Vereinbarung getroffen werden soll, dass
er oder sie samtliche Nebenauslagen
selbst bezahlt und daftiir auf eine Kur-
zung des Grundbedarfes verzichtet wird.
Damit wird dem Klienten/der Klientin
die Verantwortung tiber die Hohe dieser
Kosten ubergeben, die doch zu einem
guten Teil von ihm oder von ihr gesteu-
ert werden konnen.  Elisabeth Raaflaub



	Sozialhilfe während Spital- oder Kuraufenthalten : Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

